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F i na nzamt Hambu rg-Ha rbu rg
b u rg

Finanzamt Hamburg-Harburg Postfach 90 03 52 D-2.1043 Hamburg
Harburger Ring 40'
D-21073 Hamburg

HamburgService:
Durchwahl:
Telefax:

Bearbeiterin:
Zimmer:

Herrn
Thomas Teege
Kirchdorfer Str. 187
21149 Hamburg E-Mail: FAHamburgHarburg@fi nanzamt.hamburg.de

Bei Antwort bitie angeben

Aktenzeichen: 47 1245 101066
lD-Nummer: 59 618 O3O 726

Hamburg, den 07.09.2020

Länderschlüssel: 2
Finanzamtsnummer: 247
Steuernummer: 47t245/01066
Sicherheitsnummer: 40816229

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauteistungen gemäß s 48 b Abs. I Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG)

Name, Anschrift Herrn Thomas Teeqe, Kirchdorfer Str. 187. Z,l1Og
Rechtsform Einzelunternehmen

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der pflicht zum
Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 26.09.2020 bis zum 25.09.2021.

Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen
gilt. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist Äit
Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freisteltungsbe-
scheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann duröh eine
lnternetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.bund.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer lnternetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben.
Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine intärnetab-
frage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebe-
nen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer lnternetabfrdge beim Bundeszentraiami ftir Stöuern
oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Häftung führende grobe Fahrlässigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht 4urr1,§fp3erabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb däs o. g. Gülilgkeitszeitraumäs und/
oder für die o. g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des [eistunlsempfängers mit Ge-
genansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bteibt vorbehalten.
Mit freundlichen Grüßen , i :

lhr Finanzamt

(Dleses schreiben wurde maschinelt ersteltt und ist ohne tJnterschrift gültig.)

Datenschutzhinweis

amt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz"). oder erhalten sie bei lhrem Finanzamt.

lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre Rechte nach
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragän entnehmen Sie bitte dem
allgemeinen lnformalionsschreiben der Finanzvenvaltung. Dieses lnformationsschreiben-finden Sie unter www.finanz-
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